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48/11 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. 
BImSchV) zur Errichtung und zum Betrieb einer geneh-
migungspflichtigen	 Anlage	 zur	 Haltung	 oder	 zur	 Auf-
zucht	von	Geflügel	in	Lüdinghausen

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat der Firma Helmig Hähnchenmast GbR, 
Reckelsum 41, 59348 Lüdinghausen, mit Datum 04.04.2011 
eine Genehmigung mit folgendem verfügenden Teil erteilt:
„Hiermit wird Ihnen auf Ihren Antrag vom 20.12.2008 (Ein-
gang am 05.01.2009) gemäß §§ 4 und 6 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit §§ 1 und 
2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 
4. BImSchV - sowie der Ziffer 7.1 Spalte 1c) des Anhangs 
der 4. BImSchV die Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer genehmigungspflichtigen Anlage zur Haltung 
oder zur Aufzucht von Geflügel mit 80.000 Mastgeflügelplät-
zen am Standort 59348 Lüdinghausen, Gemarkung Sep-
penrade, Flur 15, Flurstück 75 erteilt.“

Eingeschlossene Entscheidungen:
- Die Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:
„Gegen diesen Genehmigungsbescheid können Sie Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster erheben. Hierbei müssen 
Sie Folgendes beachten:
Sie müssen die Klage
• innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe / Zustel-

lung des Bescheides 
• schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle

beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Mün-
ster erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage nebst Anlagen sollen soviele 
Abschriften beigefügt werden, dass alle eine Ausfertigung 
erhalten können.“

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 18.04.2011 
bis einschließlich 02.05.2011 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:
- Stadtverwaltung Lüdinghausen, Zimmer 310, 
 Borg 2, 59348 Lüdinghausen
- Kreisverwaltung Coesfeld, Zimmer 220, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter 
Nebenbestimmungen zum Baurecht/ Brandschutz, zum Im-
missionsschutz, zum Gewässerschutz, zum Veterinärrecht, 
zum Reststoffverbringungs- und Abfallentsorgungsrecht, 
und des Landschaftsschutzes ergangen ist. Mit dem Ende 
der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Drit-
ten, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.

Coesfeld, den 11.04.2011

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Sentis
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49/11 - Stadt Dülmen

Jahresabschluss 2009 des Grundstücksmanagements 
der Stadt Dülmen

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat 
am 24.02.2011 den Jahresabschluss 2009 und den Lage-
bericht 2009 in der vorgelegten Fassung festgestellt. Der 
festgestellte Jahresverlust 2009 i.H.v. 124.526,22 € wird auf 
neue Rechnung vorgetragen. Die Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Herne hat am 06.04.2011 
folgenden abschließenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehungen der Buchführung und den Lagebericht des 
Grundstücksmanagements der Stadt Dülmen für das Ge-
schäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften sowie ggf. den ergänzenden Bestimmungen der 
Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebs-
leitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung und § 106 Abs. 1 GO NW vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und den ggf. ergänzenden Bestim-
mungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt 
die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutref-
fend dar.“

Der Jahresabschluss 2009 und der Lagebericht 2009 liegen 
in der Verwaltungsnebenstelle Overbergpassage, Overberg-
platz 3, Zi. 73, 48249 Dülmen, während der Öffnungszeiten 

•	montags	
 von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
•	dienstags	und	mittwochs	
 von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
•	donnerstags	
 von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
•	freitags	
 von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme aus.

Dülmen, 11.04.2011

Grundstücksmanagement
der Stadt Dülmen
gez. Kramer gez. Heilken
1. Betriebsleiter Betriebsleiter

50/11 - Sparkasse Westmünsterland

Kraftloserklärung einer Sparurkunde der Sparkasse 
Westmünsterland

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 336067590 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 05.04.2011

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand


